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Liebe Landservice-Betriebsleiter:innen, 
 
die aktuelle Corona-Schutzverordnung wurde angepasst und ist vorerst bis zum 19. August 
2021 verlängert. Die wichtigsten Aktualisierungen haben wir Ihnen zusammengefasst.  
Die vollständige Verordnung und weitere Informationen finden Sie unter: 
www.land.nrw/corona 
Das Landservice-Berater:innen-Team wünscht Ihnen und Ihren Mitarbeiter:innen weiterhin 
einen gesunden Sommer und ist gerne für Sie da! 
 

1. STEIGENDE INZIDENZZAHLEN: AUFLAGEN VERLÄNGERT 

 

Landesweite Inzidenzstufe 1 
Seit dem 26. Juli ist die Gesamtinzidenz in NRW dauerhaft über den Wert von 10 
gestiegen. Es gilt somit eine Landesinzidenz der Stufe 1. In allen Landkreisen, auch mit 
einer lokalen Inzidenzstufe 0, gelten nun folgende Maßnahmen: 
 

 Das Tragen einer Maske in Innenräumen ist wieder verpflichtend. Dies gilt 
auch für die Gastronomie, Bildungsangebote und alle Innenräume mit 
Kundenverkehr. Ausnahmen bestehen für Veranstaltungen am festen Sitz- / 
Stehplatz für Getestete, Geimpfte und Genesene sowie für die 
Innengastronomie an festen Sitzplätzen auch ohne Test. 

 Für den Einzelhandel gilt die Personenbegrenzung von einem Kunden pro 10 
m2.  

 Bei Veranstaltungen und Versammlungen ist die einfache Rückverfolgbarkeit 
verpflichtend. 

 Für Großveranstaltungen mit über 500 Personen und Freizeiteinrichtungen 
mit über 2.000 Personen pro Tag gelten die Regelungen der Inzidenzstufe 1. 

 Schützen-, Dorf- und Hoffeste mit über 1.000 Personen und der Betrieb von 
Diskotheken und Clubs sind bis zum 27. August 2021 untersagt. 

 



Beachten Sie auch die weiteren Maßnahmen, wenn sich Ihre lokale Inzidenzstufe 
erhöht.  
 
Eine Einstufung in eine höhere Inzidenzstufe erfolgt erst, wenn die 7-Tage-Inzidenz an 
acht aufeinanderfolgenden Tagen über dem jeweiligen Grenzwert liegt. Unter 
www.mags.nrw finden Sie die täglich aktualisierten Inzidenzstufen sowie deren 
Wirksamkeitsdaten. 
 

Aussetzung der Inzidenzstufe 3 

 
Bis zum 19. August 2021 wird die Inzidenzstufe 3 ausgesetzt. Liegt der Inzidenzwert 
über 50, gelten weiterhin die Maßnahmen der Inzidenzstufe 2.  
In dieser Stufe, ab einer Inzidenz von 35, gelten u. a. folgende Maßnahmen: 
 

 Kontaktbeschränkungen: Im öffentlichen Raum sind Treffen für Angehörige 
aus drei Haushalten erlaubt; außerdem für zehn Personen mit Test aus 
beliebig vielen Haushalten. 

 Einzelhandel: Es darf sich jeweils eine Person pro angefangene zehn 
Quadratmeter der ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche zuzüglich jeweils 
einer Person pro angefangene 20 Quadratmeter der über 800 Quadratmeter 
hinausgehenden Verkaufsfläche im Geschäft aufhalten. 

 Gastronomie: Außengastronomie, Innengastronomie und private Feiern – 
ohne Partys – sind unter folgenden Auflagen erlaubt: Die Außengastronomie 
darf ohne Test und mit Platzzuweisung geöffnet werden. Die 
Innengastronomie darf mit Test und Platzzuweisung öffnen. Eine einfache 
Rückverfolgbarkeit ist zu gewährleisten. Der Mindestabstand muss zu jeder 
Zeit eingehalten werden. 
Private Veranstaltungen - ohne Partys - sind mit bis zu 100 Personen draußen 
und bis zu 50 Personen drinnen gestattet. Voraussetzungen sind ein negativer 
Testnachweis und eine einfache Rückverfolgbarkeit.  Der Mindestabstand ist 
einzuhalten, außer an festen Sitzplätzen und wenn die besondere 
Rückverfolgbarkeit sichergestellt ist. Personal mit Kundenkontakt muss zwei 
Mal wöchentlich einen Negativtest nachweisen. 

 Urlaub auf dem Bauernhof: Übernachtungen aus geschäftlichen und privaten 
Gründen bleiben zulässig. Ein negativer Testnachweis ist weiterhin bei Anreise 
vorzulegen. Bei einer Übernachtung im Hotel und in Pensionen ist - bei 
mehrtägiger Nutzung von Gemeinschaftsräumen - ein Test alle drei Tage zu 
wiederholen. 

 Bauernhofpädagogik: Bei Gruppenangeboten im Freien dürfen bis zu 30 
junge Menschen und in geschlossenen Räumen bis zu 20 junge Menschen 
teilnehmen. In geschlossenen Räumen mit maximal fünf Betreuungspersonen 
und 20 jungen Menschen darf auf das Tragen von Masken verzichtet werden.  

 
Lokal können die Maßnahmen an das Infektionsgeschehen vor Ort angepasst werden. 
Informieren Sie sich daher weiterhin regelmäßig bei Ihrer Kommune über aktuelle 
Maßnahmen.  
 



 

 

2. FLEISCHVERMARKTUNG - GESCHMACK MIT ZUKUNFT? 

Trends, Vermarktungswegen 
und Voraussetzungen auf der 
Spur 
Diese Online-Seminar-Reihe richtet sich 
an landwirtschaftliche Betriebe, die in die 
Fleischvermarktung einsteigen wollen 
oder bereits Fleisch vermarkten. 
Gemeinsam beschäftigen wir uns mit der 
Rind- und Schweinefleischvermarktung. 
Die Reihe besteht aus 4 Veranstaltungen. 
Abhängig von Ihren Vorkenntnissen 
können Sie einzelne oder alle Termine 
buchen. 

 

Hier geht es zur Anmeldung 

 

 

3. DER LANDSERVICE-

MARKTPLATZ WÄCHST! 
Der Landservice-Marktplatz wächst im 
Hinblick auf ein attraktives 
Produktangebot und die Anzahl der 
teilnehmenden Betriebe. Darüber hinaus 
sind bereits wertvolle Netzwerkkontakte 
unter Landservice-Betriebsleiter*innen 
entstanden. 

 

Unter der Webadresse: www.landservice-marktplatz.de findet sich der virtuelle 
Marktplatz. Im Erklärvideo auf der Startseite finden alle Interessierten eine 
Einführung in die Netzwerkidee. 
Einfach mal reinklicken: https://www.landservice.de/lsmp/ 

 

 

4. WICHTIGE TERMINE 
 
 

Thema Seminar Datum  Uhrzeit Referenten 

https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/weiterbildung/2021-09-06-fleischvermarktung.htm
http://www.landservice-marktplatz.de/
https://www.landservice.de/lsmp/
https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/weiterbildung/2021-09-06-fleischvermarktung.htm
https://www.landservice.de/lsmp/


Netzwerktreffen 
Bauernhofpädagogik 

Spannende Einblicke in 
neue kreative 
Lernmethoden und 
Netzwerkaustausch  

 

Freitag, 
03.09.2021 
 
Lernbauernhof 
Schulte-
Tigges, 
Dortmund 
 
- Präsenz-Seminar - 

10:00 bis 
16:00 Uhr  

Nicole Janz, 
Lisa Warder-Lepper 
Landservice-Beraterinnen  
 
Anmeldung und Infos hier! 
www.landwirtschaftskammer.de/ 
>Weiterbildung>Unternehmen 

 

Fleischvermarktung -
Geschmack mit Zukunft? 

Trends, Vermarktungs-
wegen und 
Voraussetzungen auf der 
Spur 

Montag, 
06.09.2021 
Montag, 
13.09.2021 
Montag, 
20.09.2021 
Montag, 
27.09.2021 
 
- Web-Seminar - 

19:00 bis 
21:00 Uhr 
19:00 bis 
20:30 Uhr 
19:00 bis 
20:00 Uhr 
19:00 bis 
20:00 Uhr 
 

Anmeldung und Infos hier! 

 

IDEEN virtuell erFAHREN 
2021 

Digitale Wege beschreiten 

5 Termine: 
06. bis 
27.09.2021 

 
- Web-Seminar - 

Die 
Veranstaltungsreihe 
IDEEN virtuell 
erFAHREN ist Teil 
der Landesinitiative 
„Landservice NRW 
forcieren“. Daher 
ist die Teilnahme 
für Sie kostenlos. 

Anmeldung und Infos hier! 

 

Machen Sie das Beste aus 
der Milch! 

Fachseminar zu Be- und 
Verarbeitung von Milch 

Montag, 
27.09.2021 
 
Haus Düsse 
 
- Präsenz-Seminar - 

8:30 bis 
15:30 Uhr 

Charlotte van Gember, LWK 
NRW, Referentin für 
Qualitätsmanagement und 
Hygiene 
Markus Stamos, Verein zur 
Förderung der 
Milchwirtschaft e. V. 
 
Anmeldung und Infos hier! 

 
Hygieneschulungen  

mit Folgebelehrung IfSG 
§43 (4) 

Für 
lebensmittelverarbeitende 
Betriebe 

September 
2021 -April 
2022 
Präsenz-
Seminare in 
ganz NRW und 
Web-Seminare 

 Alle Termine, Infos und 
Anmeldung hier!  

Absatzweg Supermarkt 
Welches Potenzial steckt 
in diesem Absatzweg?  

Donnerstag, 
28.10.2021 
 

- digitales Netz-
werktreffen - 

17:00 bis 
19:00 Uhr 

Info unter: 
https://www.hofdirekt.com/ 
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https://www.landservice.de/agronet/images/Netzwerktreffen_Bauernhoferlebnispaedagogik_03_09_21.pdf
http://www.landwirtschaftskammer.de/
https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/weiterbildung/2021-09-06-fleischvermarktung.htm
https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/weiterbildung/ideen-erfahren.htm
https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/weiterbildung/2021-09-27-milchhygiene.htm
https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/weiterbildung/index.htm
https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/weiterbildung/index.htm
https://www.hofdirekt.com/


Informationen speziell für Landservice-Betriebe rund um LANDSERVICE-
NRW.de erreichen Sie auf den Internetseiten der Landwirtschaftskammer 
über diesen Link: LANDSERVICE-NRW 

Dieser Newsletter wird Ihnen ausschließlich mit Ihrem Einverständnis 
zugesandt. 
Wollen Sie die LANDSERVICE@NACHRICHTEN in Zukunft nicht mehr 
erhalten, klicken Sie bitte hier.  

Herzliche Grüße von Ihrem Landservice-Team! 
Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 
Fachbereich 52 - Landservice, Regionalvermarktung 
Nevinghoff 40 
48147 Münster 
Telefon: 0251 2376-305 
Fax: 0251 2376-432 
E-Mail: landservice@lwk.nrw.de  
www.landwirtschaftskammer.de 
www.landservice-nrw.de  
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